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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T–35/04

Für den deutschen Durchschnittsverbrau
cher besteht Verwechslungsgefahr zwischen
einem Bildzeichen mit dem Wortelement
„FERRÓ“, das als Gemeinschaftsmarke für
„Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka,
Sago (Stärkemehl), Kaffee-Ersatzmittel, Mehl
und Getreidepräparate, Brot, Zwieback
(Kekse), Süßwaren, Konditorwaren, Speise
eis, Honig, Sirup, Teig, Mehl für die Zube
reitung von Teig, Salz, Senf, Brotwaren aller
Art, Pfeffer, Essig, Soßen, Gewürze, Kühleis,
Melassesirup“ in Klasse 30 des Nizzaer
Abkommens angemeldet worden ist, und
der in Deutschland eingetragenen älteren

Wortmarke FERRERO für Waren derselben
Klasse, weil die von den Zeichen erfassten
Waren teils identisch, teils ähnlich sind und
ein Vergleich des dominierenden Wortele
ments „FERRÓ“ der Anmeldemarke mit dem
die ältere Wortmarke bildenden Wort „FER
RERO“ ergibt, dass zwischen ihnen in
gewissem Grad eine visuelle und klangliche
Ähnlichkeit besteht.

(vgl. Randnrn. 43-44, 53, 62)
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